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B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 
Anmeldetermine zur DIPLOMPRÜFUNG im Wintersemester 2011/2012 
(gem. DPO vom 5.8.1987) 
 
Gemäß § 15 (2) ist der Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung schriftlich und spätestens  
6 Monate vor dem Termin der ersten Prüfungen (I. Teil = vorgezogene Prüfungen bzw. II. Teil = 
Schlussprüfungen) zu stellen. 
 
Übersicht der Prüfungstermine: 
 
1. Anfang WS 2011/12   Klausuren    24.10. – 28.10.2011 
 mündl. Prüfungen  07.11. – 11.11.2011 
 

 A n m e l d u n g              am 18.04.2011,   14 - 16 Uhr 
 
 
2. Ende WS 2011/12   Klausuren   23.01. – 27.01.2012 
 mündl. Prüfungen  06.02. – 10.02.2012 
 

 A n m e l d u n g             am 18.07.2011,   14 - 16 Uhr 
 

 
Die Anmeldung zur Diplom-Hauptprüfung (I. und II. Teil) ist fristgemäß im Dekanat, Belfortstr. 20, 
Vorderhaus, 2.OG, Raum 2004, einzureichen. Es wird gebeten, Formblätter für die Anträge zum I. 
Teil = vorgezogene Prüfungen frühzeitig im Dekanat in Empfang zu nehmen. Auf den 
Antragsformularen sind alle einzureichenden Studiennachweise vermerkt. Für den II. Teil genügt eine 
mündliche Anmeldung mit der Einreichung evtl. noch ausstehender Unterlagen.  
 
Seminarscheine werden nur im Original entgegengenommen. Zeugnisse sind in beglaubigter 
Fotokopie einzureichen. Bei Vorlage der Originalzeugnisse kann die Beglaubigung im Dekanat 
vorgenommen werden. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Unter Bezug auf § 7, Abs. 1 und 2 der DPO wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß eine 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5.0) bewertet wird, wenn der Kandidat ohne triftige 
Gründe zum festgesetzten Prüfungstermin nicht erscheint, oder wenn er nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe zurücktritt. 
 
Bei Rücktritt bzw. Versäumnis sind dem Prüfungsausschuss (p. Adr. Dekanat, Belfortstr. 20, Tel. 203-
2056/2045) die Gründe unverzüglich vor Beginn der Prüfung telefonisch bzw. schriftlich anzuzeigen 
und glaubhaft zu machen. Bei Krankheit des Kandidaten ist die Einreichung eines ärztlichen Attestes 
erforderlich. Werden die Gründe anerkannt, so muss die Prüfung im nächsten Termin begonnen bzw. 
fortgesetzt werden. 
 
 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
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